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(54) Bezeichnung: Datenträger sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung

(57) Hauptanspruch: Datenträger mit einem Sicherheits-
element, das zumindest visuell prüfbar ist und in wenigs-
tens einem Teilbereich eine Prägung aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Prägung eine im nicht farbführen-
den Stichtiefdruck ausgeführte Halbtonblindprägung ist, die
Halbtonblindprägung vollständig auf einem nicht im Stich-
tiefdruckverfahren ausgeführten Untergrundaufdruck aufge-
bracht ist und zusätzlich zur Halbtonblindprägung passerge-
nau wenigstens ein im Stichtiefdruck ausgeführter farbiger
Bereich vorliegt und die Halbtonblindprägung und der farbi-
ge Bereich voneinander beabstandet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Datenträger mit
einem im Stichtiefdruck blindgeprägten Sicherheits-
element sowie ein Verfahren zur Herstellung des Da-
tenträgers und eine Druckplatte zur Blindprägung ei-
nes Sicherheitselementes.

[0002] Datenträger im Sinne der Erfindung sind
Sicherheits- oder Wertdokumente, wie Banknoten,
Ausweiskarten, Passe, Scheckformulare, Aktien, Ur-
kunden, Briefmarken, Flugscheine und Ähnliches so-
wie Etiketten, Siegel, Verpackungen oder andere Ele-
mente für die Produktsicherung. Die vereinfachen-
de Benennung „Datenträger„ und „Sicherheits- oder
Wertdokument” schließt deshalb im Folgenden stets
Dokumente der genannten Art ein.

[0003] Derartige Papiere, deren Handels- oder Nutz-
wert den Materialwert bei weitem übersteigt, müssen
durch geeignete Maßnahmen als echt erkennbar und
von Nachahmungen und Fälschungen unterscheid-
bar sein. Sie werden daher mit besonderen Sicher-
heitselementen versehen, die idealerweise nicht oder
nur mit großem Aufwand nachahmbar und nicht ver-
fälschbar sind.

[0004] In der Vergangenheit haben sich besonders
diejenigen Sicherheitselemente bewährt, die vom Be-
trachter ohne Hilfsmittel identifiziert und als echt er-
kannt werden können aber gleichzeitig nur unter
größtem Aufwand herstellbar sind. Dabei handelt
es sich z. B. um Wasserzeichen, die nur während
der Papierherstellung in den Datenträger eingebracht
werden können oder um in Stichtiefdrucktechnik er-
zeugte Motive, die sich durch ihre charakteristische
Taktilität auszeichnen, die durch Kopiergeräte nicht
nachgeahmt werden kann.

[0005] Kennzeichnend für die Tiefdrucktechnik ist,
dass die druckenden, d. h. farbübertragenden Berei-
che der Druckplatte als Vertiefungen in der Druck-
plattenoberfläche vorliegen. Diese Vertiefungen wer-
den mittels eines geeigneten Gravierwerkzeugs oder
mittels Ätzung erzeugt. Vor dem eigentlichen Druck-
vorgang wird auf die gravierte Druckplatte Farbe auf-
getragen, und die überschüssige Druckfarbe mittels
eines Abstreifrakels oder eines Wischzylinders von
der Oberfläche der Druckplatte entfernt, so dass die
Farbe lediglich in den Vertiefungen zurückbleibt. An-
schließend wird ein Substrat, in der Regel Papier,
gegen die Druckplatte gepresst und wieder abge-
zogen, wobei die Farbe an der Substratoberfläche
haften bleibt und dort ein Druckbild bildet. Werden
lasierende Farben verwendet, bestimmt die Dicke
des Farbauftrags den Farbton. Durch den hohen An-
pressdruck erfährt das Substratmaterial zusätzlich ei-
ne Prägung, die sich auch auf der Rückseite des Sub-
strats abzeichnet. Wird die Druckplatte verwendet,
ohne dass Farbe eingesetzt wird, wird das verwende-

te Substrat einer sogenannten Blindprägung unterzo-
gen, wobei dem Datenträger ein typisches Oberflä-
chenrelief verliehen wird.

[0006] Bei den Tiefdrucktechniken wird zwischen
dem Rastertiefdruck und dem Stich- bzw. Linientief-
druck unterschieden. Beim Rastertiefdruckverfahren
erfolgt die Herstellung der Druckplatten beispielswei-
se mittels Elektronenstrahl, Laserstrahl oder Stichel.
Kennzeichnend für den Rastertiefdruck ist, dass un-
terschiedliche Grau- oder Farbwerte des Druckbil-
des durch regelmäßig in der Druckplatte angeordnete
Näpfchen unterschiedlicher Dichte, Größe und/oder
Tiefe erzeugt werden.

[0007] Im Gegensatz hierzu werden beim Stichtief-
druck in die Druckplatten linienförmige Vertiefungen
eingebracht, um ein Druckbild zu erzeugen. Bei der
mechanisch gefertigten Druckplatte für den Stichtief-
druck wird aufgrund der üblicherweise konisch zulau-
fenden Gravierwerkzeuge mit zunehmender Stichtie-
fe eine breitere Linie erzeugt. Außerdem nimmt die
Farbaufnahmefähigkeit der gravierten Linie und da-
mit die Opazität der gedruckten Linie mit zunehmen-
der Stichtiefe zu. Bei der Ätzung von Stichtiefdruck-
platten werden die nicht druckenden Bereiche der
Druckplatte mit einem chemisch inerten Lack abge-
deckt. Durch nachfolgendes Ätzen wird in der freilie-
genden Plattenoberfläche die Gravur erzeugt, wobei
die Tiefe der Gravurlinien insbesondere von der Ätz-
dauer und Linienbreite abhängen.

[0008] Die Stichtiefdrucktechnik, insbesondere die
Stahlstichtiefdrucktechnik, liefert so ein charakteris-
tisches, auch für Laien leicht erkennbares Druck-
bzw. Prägebild, das mit anderen gängigen Druckver-
fahren nicht nachgestellt werden kann. Bei ausrei-
chender Tiefe der Gravuren in der Druckplatte erhält
nämlich ein im Stichtiefdruck bedruckter Datenträger
durch Prägung und Farbauftrag ein Druckbild, das
ein mit dem Tastsinn wahrnehmbares Relief bildet.
Die Stahlstichtiefdrucktechnik wird daher bevorzugt
für das Bedrucken von Datenträgern, insbesondere
Sicherheits- und Wertdokumenten, wie beispielswei-
se Banknoten, Aktien, Anleihen, Urkunden, Gutschei-
ne und dergleichen, die hohe Anforderungen bezüg-
lich der Fälschungssicherheit erfüllen müssen, ver-
wendet.

[0009] Aus der WO 97/48555 A1 ein Verfahren be-
kannt, mit dem Stichtiefdruckplatten auf reproduzier-
bare, maschinelle Weise hergestellt werden können.
Dazu werden die Linien einer Strichvorlage erfasst
und die Fläche einer jeden Linie wird exakt bestimmt.
Mit einem Gravierwerkzeug, beispielsweise einem
rotierenden Stichel oder einem Laserstrahl, wird zu-
nächst die Außenkontur dieser Fläche graviert, um
die Fläche sauber zu umranden. Anschließend wird
der umrandete Bereich der Fläche mittels desselben
oder eines anderen Gravierwerkzeugs geräumt, so
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dass die gesamte Linie entsprechend der Strichvorla-
ge exakt graviert ist. Je nach Form und Führung des
Gravierwerkzeugs entsteht am Grund der geräumten
Fläche ein Rauigkeitsgrundmuster, das als Farbfang
für die Druckfarbe dient.

[0010] Es wurde ebenfalls bereits vorgeschlagen,
Stichtiefdruckplatten für die Erzeugung von Blindprä-
gungen zu verwenden. Auch Blindprägungen in eine
Metallschicht sind aus dem Stand der Technik bereits
bekannt. Allerdings handelt es sich bei den bekann-
ten Blindprägungen um sehr einfache Ausführungs-
formen, die lediglich eine vorgegebene Prägehöhe
bzw. Prägetiefe aufweisen. Das heißt, die Prägung
erfolgt mit einer Druckplatte, die lediglich eine ein-
stufige Gravur mit einer ganz bestimmten konstanten
Tiefe aufweist. Prägebereiche mit unterschiedlichen
Gravurtiefen, wie z. B. Linien unterschiedlicher Tiefe
sind dabei immer durch nicht gravierte Bereiche be-
abstandet. Derartige Prägungen sind visuell nur un-
ter ganz bestimmten schrägen Betrachtungswinkeln
erkennbar, so dass dieses Sicherheitsmerkmal vom
Betrachter häufig nicht wahrgenommen wird und Fäl-
schungsversuche so leichter unerkannt bleiben. Der-
artige Prägungen sind auch für den Betrachter in der
Regel wenig eindrucksvoll.

[0011] Aus DE 197 41 998 A1 ist ein Verfahren zur
Herstellung eines Prägewerkzeugs für Münzen oder
Medaillen bekannt, wobei die Oberfläche eines Prä-
gewerkzeugrohling oder des Prägewerkzeuges mit-
tels eines Laserstrahls in geringer Tiefe so verän-
dert wird, dass insbesondere bestimmte optische Ef-
fekte am Prägeteil erzielbar sind. Hierbei wird von
einer ebenen Motivvorlage ein Motiv oder Motivteil
mittels einer Digitalisierungsvorrichtung, wie Digitalp-
hoto- oder Scannervorrichtung, abgenommen und
die Grauabstufungen des Motivs oder Motivteils in
verschiedene Laserparameter einer Lasergravierein-
richtung umgewandelt, wobei das Motiv oder Motiv-
teil in dreidimensionaler Form bestimmter sehr gerin-
ger Tiefe eingearbeitet wird.

[0012] Aus US US 5,182,063 A ist ein Verfahren zur
Herstellung eines mehrfarbigen Bildes bekannt, das
eine dreidimensionale Oberflächenstruktur aufweist.
Hierbei werden zunächst zwei Prägestempel herge-
stellt, wobei ein Prägestempel eine Positivstruktur
und ein Prägestempel eine Negativform der dreidi-
mensionalen Oberflächenstruktur aufweist. Anschlie-
ßend wird ein Substrat zwischen beide Prägestem-
pel gebracht und in das Substrat die dreidimensiona-
le Oberflächenstruktur abgeformt.

[0013] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, die Fälschungssicherheit von Datenträ-
gern zu erhöhen, indem ein schwerer nachzuahmen-
des, komplizierteres Sicherheitsmerkmal auf dem
Datenträger aufgebracht wird, das gut sichtbar und
optisch auffällig gestaltet ist.

[0014] Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen
Ansprüche gelöst. Weiterbildungen sind Gegenstand
der Unteransprüche.

[0015] Der erfindungsgemäße Datenträger zeichnet
sich durch ein Sicherheitselement aus, das zumin-
dest visuell prüfbar ist und in wenigstens einem Teil-
bereich eine Prägung aufweist, die eine im nicht farb-
führenden Stichtiefdruck ausgeführte Halbtonblind-
prägung ist.

[0016] Bei der Halbtonblindprägung handelt es sich
um eine Blindprägung mit mehreren unterschiedli-
chen Prägehöhen bzw. Prägetiefen, die vorzugswei-
se übergangslos ineinander übergehen. Vorzugswei-
se stellt die Halbtonblindprägung ein räumliches Ab-
bildung einer dreidimensionalen Vorlage, z. B. einer
Plastik oder eines Reliefs dar. Alternativ ist es auch
möglich, von einer zweidimensionalen Vorlage aus-
zugehen und diese nach entsprechenden Vorgaben,
z. B. abhängig von den in der zweidimensionalen
Bildvorlage vorliegenden Farben, Halbtönen, Linien-
breiten etc., in eine dreidimensionale Vorlage umzu-
setzen. Im nächsten Schritt wird ausgehend von der
als Prägung zu reproduzierenden dreidimensionalen
Vorlage ein speziell für die Druckplattenfräsung an-
gepasstes Halbtonbild erzeugt, bei dem die Grauwer-
te bestimmten Gravurtiefen zugeordnet werden.

[0017] Vorzugsweise wird dabei den Bereichen, die
in der Prägung räumlich am stärksten hervortre-
ten sollen, die dunkelste Graustufe und damit die
größte Gravurtiefe zugeordnet, und den Bereichen,
die räumlich weiter zurückliegen sollen, eine hellere
Graustufe und damit kleinere Gravurtiefe zugeordnet.
Bei der Umsetzung des Halbtonbildes in eine Gravur
wird ein dreidimensionales Relief in der Gravurplat-
te erzeugt. Das Gravurwerkzeug kann dabei so ge-
führt werden, dass sich ein kontinuierlicher Gravurtie-
fenverlauf ergibt. Insbesondere kann durch Betonung
von Kanten der Motivkonturen eine scharfe und prä-
gnante Darstellung im Papier erreicht werden.

[0018] Bei der einfachsten Ausführungsform besteht
die Vorlage aus alphanumerischen Zeichen und/oder
einfachen graphischen Elementen, die als Text oder
dergleichen angeordnet sind. Die Zeichen und/oder
Elemente weisen unterschiedliche Reliefhöhen auf,
wodurch sich eine „modulierte” Oberflächenstruktur
ergibt. Der Effekt wird erhöht, wenn die Zeichen und/
oder Elemente auch in der Größe variieren.

[0019] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
wird eine Vorlage, wie beispielsweise ein Portrait
eingesetzt, die sich in eine Vielzahl unterschiedli-
cher Halbtöne oder Graustufen umsetzen lässt. Den
einzelnen Graustufen oder Gruppen von Graustu-
fen werden unterschiedliche Gravurtiefen zugeord-
net. Das heißt, z. B. für die Nase eines Portraits, die
meist einen hellen Glanzpunkt aufweist, dass diese
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an ihrem höchsten Punkt im Halbtonbild schwarz ein-
gefärbt werden muss, wodurch die Gravur an die-
ser Stelle tiefer wird, und die Prägung erhaben aus
der Papieroberfläche ragt. Dementsprechend sind
alle Bildpartien im Portrait in entsprechende Grau-
werte umzusetzen. Das in Gravurtiefen umgesetz-
te Halbtonbild wird anschließend zur Steuerung des
Gravurwerkzeugs verwendet. Die unterschiedlich tief
gefrästen Bereiche grenzen unmittelbar aneinander.
Das heißt, sie sind nicht durch auf Druckplattenni-
veau liegende Bereiche getrennt. Die Gravurtiefen
können dabei bis zu 300 μm und mehr reichen, vor-
zugsweise reichen sie bis 250 μm.

[0020] Mit der auf diese Weise hergestellten Stich-
tiefdruckplatte, die ein dreidimensional graviertes Re-
lief aufweist, wird schließlich der Datenträger ge-
prägt, wobei wiederum ein dreidimensionales Relief
erzeugt wird. Im Grunde handelt es sich hierbei um
einen Druckvorgang, bei dem allerdings keine Far-
be übertragen wird. Der Datenträger wird jedoch, wie
beim Stichtiefdruckverfahren üblich, in die Vertiefun-
gen der Gravurplatte gepresst und durch den star-
ken Anpressdruck nachhaltig verformt, d. h. geprägt.
Die Druckplattenbereiche mit der kleinsten Gravurtie-
fe erzeugen die stärksten Prägungen, d. h. die Be-
reiche, in denen am stärksten Papier verdrängt bzw.
verdichtet wird, und die Druckplattenbereiche mit den
größten Gravurtiefen erzeugen die schwächste Prä-
gung.

[0021] Das geprägte Bild ist dreidimensional und
besitzt eine relativ komplexe Struktur. Die von der
Halbtonblindprägung eingenommene Fläche ist da-
bei keinen Beschränkungen unterworfen. Vorzugs-
weise nimmt die Halbtonblindprägung eine Fläche
von 0,25 cm2 bis mehrere cm2 ein.

[0022] Die Halbtonblindprägung kann ein beliebiges
geometrisches Element darstellen, z. B. mit kreis-
förmiger, drei- oder viereckiger oder asymmetrischer
Umrissstruktur, ein Bildzeichen, Schriftzeichen oder
sonstiges Symbol. Besonders bevorzugt ist jedoch
die Darstellung eines Portraits, da die menschliche
Wahrnehmung auf feinste Unterschiede in Portraits
trainiert ist und damit der Erkennungswert dieses Si-
cherheitselements besonders groß ist. Es können
auch mehrere Halbtonblindprägungen in beliebiger
Anzahl und Form kombiniert werden.

[0023] Um die Fälschungssicherheit des Sicher-
heitselements weiter zu erhöhen, wird die Halbton-
blindprägung mit einem Untergrundaufdruck kombi-
niert, der nicht in Stichtiefdrucktechnik ausgeführt ist.
Beispielsweise bieten sich für den Untergrundauf-
druck Siebdruck oder Offsetdruck an. Dieser Unter-
grunddruck wird in einem separaten Druckvorgang
vor der Erzeugung der Halbtonblindprägung aufge-
bracht. Der Untergrundaufdruck erfolgt vorzugsweise
vollflächig.

[0024] Für den Untergrundaufdruck können belie-
bige Druckfarben verwendet werden, vorzugswei-
se werden allerdings Effektfarben eingesetzt, die
aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften einen
zusätzlichen Fälschungsschutzeffekt besitzen und
schwierig nachzuahmen sind. Insbesondere eignen
sich Metalleffektfarben, metallpigmenthaltige Farben
oder interferenzschichtpigmenthaltige Farben, wie
beispielsweise die IRIODINE® der Firma Merck.

[0025] Alternativ kann der Untergrundaufdruck auch
aus einer Metallschicht bestehen, die beispielsweise
im Heißprägeverfahren auf den Datenträger aufge-
bracht wird.

[0026] Die Halbtonblindprägung befindet sich vor-
zugsweise vollständig im Bereich des Untergrundauf-
druckes. In einer speziellen Ausführungsform besteht
der Untergrundaufdruck aus einem ovalen oder kreis-
förmigen metallischen Aufdruck. Dieser Untergrund-
aufdruck wird anschließend im Stichtiefdruckverfah-
ren mit einer Halbtonblindprägung versehen. Idea-
lerweise wird die Halbtonblindprägung hierbei mittig
zum Untergrundaufdruck angeordnet, um den Ein-
druck einer Münzdarstellung zu erzeugen.

[0027] Da der Untergrundaufdruck und die Halbton-
blindprägung jedoch in unterschiedlichen Druckvor-
gängen auf das Substrat aufgebracht werden, kön-
nen Passerungenauigkeiten auftreten. Diese Pas-
serungenauigkeiten werden durch eine Kombinati-
on mit entsprechend gestalteten farbigen Bereichen,
die passerhaltig zur Halbtonblindprägung angeord-
net sind, getarnt, so dass für den Betrachter der Ein-
druck einer passergenauen, im Untergrund zentrier-
ten Halbtonblindprägung entsteht. Halbtonblindprä-
gung und farbiger Bereich sind dabei vorzugsweise
voneinander beabstandet, sofern nicht gezielt Ele-
mente der Blindprägung zur Herstellung einer opti-
schen Brücke in die farbigen Bereiche hineingeführt
werden.

[0028] Die farbigen Bereiche werden überlappend
zum Untergrundaufdruck angeordnet und hinsichtlich
ihrer Form und Farbe so gestaltet, dass der Rand
des Untergrundaufdrucks optisch aufgelöst wird, d.
h. glatte Randkonturen werden vermieden und et-
waige Toleranzen wirksam kaschiert. Besonders eig-
nen sich Linienmuster, wie beispielsweise Guillo-
chenmuster, aber auch vollflächige Aufdrucke, ins-
besondere vollflächige Aufdrucke, die eine geeigne-
te Farbschichtdicke aufweisen, um den Untergrund-
druck zu überdecken, oder die den gleichen Farbton
wie der Untergrundaufdruck aufweisen.

[0029] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
bildet der farbige Bereich eine Umrandung der Halb-
tonblindprägung. Die Umrandung kann beliebige Um-
risskonturen aufweisen. Bevorzugt ist sie allerdings
oval oder kreisförmig in einem festen Abstand um
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die Blindprägung angeordnet, so dass die Blindprä-
gung mittig zum farbigen Bereich angeordnet ist. Die
Umrandung kann durchgehend oder unterbrochen
sein. Ebenso kann sie flächig oder in Form von Mus-
tern ausgeführt sein. Vorzugsweise wird die Umran-
dung in Form von Guillochen oder Ringen mit optisch
aufgelösten Innenrändern, wie beispielsweise zum
Mittelpunkt weisenden Zacken ausgeführt. Ebenso
kann die Umrandung aus Schriftzeichen zusammen-
gesetzt sein oder geometrische Muster, wie Guil-
lochen aufweisen, die beispielsweise mit Schriftzei-
chen kombiniert werden. Auch der Rand des Unter-
grundaufdrucks kann derart gestaltet sein. Geschieht
die Auflösung der Ränder mittels einer periodischen
Struktur, wie z. B. Zacken, Guillochen, Bögen etc., die
sowohl im farbigen Bereich als auch im Rand des Un-
tergrundaufdrucks realisiert ist, kann durch Herstel-
lung eines Phasen- oder Frequenzunterschieds zwi-
schen der periodischen Struktur des Untergrundauf-
drucks und des farbigen Bereichs eine Optimierung
der optischen Auflösung erzielt werden.

[0030] Besonders einfach lässt sich die Passerge-
nauigkeit zwischen Halbtonblindprägung und farbi-
gem Druck erreichen, wenn beide im Stichtiefdruck-
verfahren erzeugt werden. In diesem Fall wird ei-
ne Stichtiefdruckplatte in einem Arbeitsgang sowohl
mit der Gravur für die Halbtonblindprägung als auch
mit der Gravur für die farbigen Bereiche versehen.
Besonders vorteilhaft sind dabei die hohen Farb-
schichtdicken des Stichtiefdruckverfahrens, die einen
eventuell vorhandenen Untergrundaufdruck wirksam
überdecken können.

[0031] Diese Stichtiefdruckplatte wird, wie auch al-
le anderen erfindungsgemäßen Stichtiefdruckplatten,
vorzugsweise durch Gravur mit einem schnell rotie-
renden, spitz zulaufenden Stichel hergestellt. Ent-
sprechend der Umrissform der zu bedruckenden bzw
blindzuprägenden Fläche werden durch das Gravier-
werkzeug Vertiefungen mit gezielter Variation der
Gravurtiefe in die Oberfläche der Druckplatte einge-
bracht. Grenzen die Gravuren für die Halbtonblind-
prägung und farbigen Bereiche an bestimmten Stel-
len aneinander, ist es sinnvoll, in diesen Grenzbe-
reichen Trennkanten vorzusehen, wie sie aus der
DE 198 45 436 A1 bekannt ist, um zu verhindern,
dass Farbe in den Bereich der Halbtonblindprägung
gelangt bzw. weiter in die Blindprägung einfließen
kann.

[0032] Vor dem Druckvorgang werden nur die die
farbigen Bereiche erzeugenden Teile der Gravur mit
Farbe gefüllt. Beim Drucken wird das Substrat so-
wohl in die farbführenden als auch in die nicht farb-
führenden Gravurbereiche der Druckplatte gepresst.
Dabei wird aus den farbführenden Teilen der Gravur
Farbe auf das Substrat übertragen. Gleichzeitig wird
das Substrat, wie beim Stichtiefdruck üblich, geprägt.
In den nicht farbführenden Bereichen der Stichtief-

druckplatte dagegen wird das Substrat ausschließlich
geprägt. Von den unbehandelten, d. h. nicht gravier-
ten, Oberflächenbereichen der Druckplatte wird kei-
ne Farbe übertragen.

[0033] Bedruckt bzw. prägt man mit dem eben be-
schriebenen Verfahren einen Datenträger, ergibt sich
abhängig von der Form der oben beschriebenen Gra-
vur der Druckplatte eine entsprechend gestaltete Prä-
gung des Datenträgers, wobei ein Teil dieser gepräg-
ten Bereiche mit Farbe versehen ist. Die Abmessun-
gen der Farbschichtbereiche, wie Breite und Farb-
schichtdicke, ergeben sich aus den Gravurtiefen und
-breiten der erfindungsgemäßen Druckplatte und in
Abhängigkeit der verwendeten Druckfarbe beim Dru-
cken.

[0034] Je nach gewählter Farbschichtdicke können
die üblichen Stichtiefdruckfarben deckend oder in ge-
wissem Grade lasierend und durchscheinend ver-
druckt werden. Mit geeigneten Schichtdicken und
sinnvoller Wahl der Farbe des Untergrundes ergeben
sich Farbtöne unterschiedlicher Helligkeit und Farb-
sättigung. Bei ausreichend unterschiedlichen Farb-
schichtdicken ergeben sich für das menschliche Au-
ge ohne weitere Hilfsmittel gut sichtbare Kontraste.
Normale Beleuchtungsverhältnisse und ein normaler
Betrachtungsabstand werden dabei vorausgesetzt.

[0035] Um die Stabilität des Datenträgers zu erhö-
hen, kann es sinnvoll sein, die auf der Vordersei-
te des Sicherheitselements auftretende Prägung mit
einer Beschichtung, wie z. B. einem Lack aufzufül-
len. Dieser Lack kann Merkmalsstoffe, wie Lumines-
zenzstoffe etc. oder andere Effektpigmente, wie Flüs-
sigkristallpigmente enthalten. Zudem kann der Lack
matt oder glänzend ausgeführt sein. Des Weiteren
dient die Schutzlackschicht auch der Verstärkung des
Glanzeffektes und dem Schutz der Prägung.

[0036] Der mit diesem komplexen Sicherheitsele-
ment versehene Datenträger zeichnet sich aufgrund
der kontrastreichen Licht- und Schatteneffekte, die
durch die vielstufige Halbtonblindprägung erzeugt
werden, durch eine erhöhte Fälschungssicherheit
aus. Die Kombination mit passerhaltig zur Halbton-
blindprägung und überlappend zum Untergrundauf-
druck angeordneten, farbigen, eventuell auch taktil
fühlbaren Stichtiefdrucke erhöht den Schutz vor Fäl-
schungen und Nachahmungen zusätzlich.

[0037] Eine weitere Möglichkeit, die Fälschungssi-
cherheit zu erhöhen, besteht darin, das Motiv der
Halbtonblindprägung mehrmals, aber jeweils in an-
deren Techniken auf dem Datenträger vorzusehen.
So kann das gleiche Motiv beispielsweise für ein
Wasserzeichen und/oder einen klassischen farbigen
Stichtiefdruck verwendet werden.
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[0038] Das erfindungsgemäße Sicherheitselement
kann dabei entweder auf dem einzelnen Datenträ-
ger oder auf mehrere Datenträgernutzen aufweisen-
de Substrate aufgebracht werden.

[0039] Als Substrate bzw. Datenträgermaterialien
eignen sich alle für den Stichtiefdruck in Frage kom-
menden Substratmaterialien, wie Papier, Kunststoff-
folien, mit Kunststofffolien kaschiertes oder beschich-
tetetes Papier sowie mehrschichtige Kompositmate-
rialien. Insbesondere eignet sich das erfindungsge-
mäße Verfahren zum Bedrucken von Datenträgern,
die hohe Anforderungen bezüglich der Fälschungssi-
cherheit erfüllen müssen, wie Sicherheits- und Wert-
dokumente, wie beispielsweise Banknoten, Aktien,
Anleihen, Urkunden, Gutscheine und dergleichen.

[0040] Weitere Ausführungsformen und Vorteile der
Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren
erläutert.

[0041] Es zeigen:

[0042] Fig. 1 eine Banknote in Aufsicht,

[0043] Fig. 2 einen Schnitt entlang A-A in Fig. 1,

[0044] Fig. 3 bis Fig. 6 verschiedene Ausfüh-
rungsformen des erfindungsgemäßen Sicherheits-
elements,

[0045] Fig. 7 Halbtonbild für eine erfindungsgemäße
Halbtonblindprägung,

[0046] Fig. 8 Gravurtiefenverlauf einer erfindungs-
gemäßen Stichtiefdruckplatte entlang A-A in Fig. 7,

[0047] Fig. 9 einen Datenträger mit einer weiteren
Ausführungsform der Erfindung,

[0048] Fig. 10 einen vergrößerten Ausschnitt aus
Fig. 9,

[0049] Fig. 11 Schnitt entlang A-A in Fig. 9.

[0050] Fig. 1 zeigt als Datenträger schematisch ei-
ne Banknote 1 mit einem erfindungsgemäßen Sicher-
heitselement 2. Das erfindungsgemäße Sicherheits-
element 2 besteht aus einem Untergrundaufdruck 4,
einer Halbtonblindprägung 3 sowie farbigen Berei-
chen 5, die passerhaltig zur Halbtonblindprägung 3
angeordnet sind. Um die Fälschungssicherheit der
Banknote 1 zu erhöhen, wird das Motiv der Halbton-
blindprägung 3 mehrmals in unterschiedlichen Tech-
niken auf der Banknote wiederholt. Im gezeigten Bei-
spiel wird das Motiv beispielsweise als Stahlstichpor-
trait 6 sowie als Wasserzeichen 7 nochmals in der
Banknote 1 vorgesehen.

[0051] Das erfindungsgemäße Sicherheitselement 2
hat im gezeigten Beispiel die Form einer Münze, bei
welcher die Halbtonblindprägung 3 in einem vorzugs-
weise metallischen Untergrundaufdruck 4 vorliegt.
Dieser Untergrundaufdruck 4 wird von einem farbi-
gen Aufdruck 5 überlappt, der mehrfarbig sein kann
und/oder Muster, Zeichen oder dergleichen aufwei-
sen kann. Im gezeigten Beispiel sind die farbigen Be-
reiche 5 als vollflächige Umrandung der Halbtonblind-
prägung 3 dargestellt, die in bestimmten Bereichen
mit den Schriftzeichen „X Y Z” und „medal” kombiniert
sind. Diese farbigen Bereiche 5 können je nach Gra-
vurtiefe so ausgestaltet sein, dass sie im Druckbild
einen taktil fühlbaren Rand ergeben.

[0052] Die farbigen Bereiche können jedoch auch ei-
ne beliebige andere Form aufweisen. So können sie
beispielsweise aus Guillochemustern bestehen. Die
farbigen Bereiche 5 können zusätzlich auch farblich
auf den Untergrundaufdruck 4 abgestimmt sein, so
dass sich die Ränder des Untergrundaufdrucks 4 für
den Betrachter auflösen.

[0053] Für die Erzeugung des erfindungsgemäßen
Sicherheitselements 2 wird der Datenträger in ei-
nem ersten Schritt mit dem Untergrundaufdruck 4
versehen. Der vollflächige Untergrundaufdruck wird
vorzugsweise im Siebdruck unter Verwendung einer
silberfarbigen Metallpigmentfarbe erzeugt. Anschlie-
ßend werden im Bereich des Untergrundaufdrucks
4 in einem Arbeitsschritt in Stichtiefdrucktechnik die
Halbtonblindprägung 3 sowie die farbigen Bereiche
5 erzeugt. D. h., die zugehörige Stichtiefdruckplat-
te weist sowohl eine Gravur entsprechend der farbi-
gen Bereiche 5 als auch eine Gravur entsprechend
der Halbtonblindprägung 3 auf. Für den Druckvor-
gang werden allerdings lediglich die Gravurbereiche,
die die farbigen Bereiche 5 erzeugen, mit Farbe ge-
füllt. Dadurch wird während des Druckvorgangs der
Datenträger 1 im Bereich der farbigen Bereiche 5,
wie beim Stichtiefdruckverfahren üblich, geprägt und
mit Farbe versehen. Im Bereich der Halbtonblindprä-
gung dagegen wird der Datenträger lediglich geprägt.
Aufgrund des hohen Anpressdrucks, mit welchem
der Datenträger 1 in die Gravurbereiche der Stahl-
tiefdruckplatte gepresst wird, zeigt der Datenträger 1
auch auf der Rückseite eine erkennbare Prägung.

[0054] Diesen Sachverhalt zeigt Fig. 2. In Fig. 2
ist ein Schnitt entlang A-A durch das erfindungsge-
mäße Sicherheitselement 2 dargestellt. Man erkennt,
dass der Datenträger 1 bzw. der Untergrundaufdruck
4 im Bereich der Halbtonblindprägung 3 während
des Stichtiefdruckvorgangs lediglich geprägt wird. Da
der Untergrundaufdruck 4 in einem separaten Ar-
beitsgang auf den Datenträger 1 aufgebracht wird,
können zwischen dem Untergrundaufdruck 4 und
der Halbtonblindprägung bzw. den farbigen Berei-
chen 5 Passerungenauigkeiten auftreten. Aus die-
sem Grund werden die farbigen Bereiche 5 vorzugs-



DE 100 44 464 B4    2011.09.22

7/15

weise überlappend zum Untergrundaufdruck 4 ange-
ordnet, um derartige Passerungenauigkeiten zu ver-
schleiern, wie in Fig. 2 dargestellt. Wie aus Fig. 2
ebenfalls ersichtlich, wird der Untergrundaufdruck 4
im linken Bereich wesentlich weniger von den farbi-
gen Bereichen 5 überdeckt als auf der rechten Seite.
Da jedoch die farbigen Bereiche 5 passerhaltig zur
Halbtonblindprägung 3 angeordnet sind, erscheint für
den Betrachter die Halbtonblindprägung zentriert im
Bereich des Untergrundaufdrucks 4 angeordnet zu
sein.

[0055] Für den Betrachter wird der optische Effekt
des dreidimensionalen Reliefs der Halbtonblindprä-
gung durch die unterschiedlichen Licht-/Schattenef-
fekte, insbesondere bei Verwendung metallisch glän-
zender Untergrundaufdrucke verstärkt.

[0056] Die Fig. 3 bis Fig. 6 zeigen unterschiedli-
che Ausführungsformen des Sicherheitselements 2
in Aufsicht. In Fig. 3 weist der Untergrundaufdruck 4
einen strahlförmig aufgelösten Rand auf. Die farbigen
Bereiche 5 bilden hier eine vollflächige kreisförmige
Umrandung, die möglichst konzentrisch zum Unter-
grundaufdruck 4 gedruckt wird, und deren Innenrand
in Form von zum Kreismittelpunkt weisenden Strah-
len aufgelöst ist. Durch unterschiedliche Frequenzen
der ineinander greifenden Strahlen von Untergrund-
aufdruck und farbigem Bereich wird eine optische
Verschleierung von Passertoleranzen erreicht.

[0057] Fig. 4 unterscheidet sich von dem in Fig. 3
dargestellten Ausführungsbeispiel lediglich insofern,
als die Umrandung 5 hier nicht den gesamten Um-
fang des strahlenförmigen Randes des Untergrund-
aufdrucks 4 abdeckt, sondern lediglich in Teilberei-
chen vorhanden ist.

[0058] In Fig. 5 wird prinzipiell eine weitere Ausfüh-
rungsform des Sicherheitselements 2 dargestellt, bei
welchem zumindest Teile der Halbtonblindprägung 3
bis an die farbigen Bereiche 5 passerhaltig heran-
geführt und in Form von Aussparungen in den far-
bigen Bereichen 5 fortgeführt werden. Die schema-
tisch angedeutete Halbtonblindprägung 3 setzt sich
in diesem Beispiel aus den unterschiedlich schraffier-
ten Bereichen 6, 7, 8 zusammen. Die Elemente 7
der Halbtonblindprägung bilden ein Fadenkreuz und
reichen bis an die farbige Umrandung 5 heran. Das
geprägte Fadenkreuz aus den geprägten Elementen
7 wird dabei in der farbigen Umrandung 5 in Form
von Aussparungen 9 fortgeführt. Dieser exakte Pas-
ser zwischen den geprägten Elementen 7 und den
Aussparungen 9 ist lediglich durch die gleichzeitige
Erzeugung der Prägung und der farbigen Umrandung
5 in einem Arbeitsgang mit einer Stichtiefdruckplat-
te möglich. Eventuelle Fälschungsversuche, bei wel-
chen die Prägung und die farbigen Bereiche 5 un-
abhängig voneinander erzeugt werden, können nicht
derart passerhaltig zueinander angeordnet werden.

Derartige Passerverschiebungen sind jedoch visuell
leicht zu erkennen, so dass Fälschungen ohne wei-
teres von echten Dokumenten unterschieden werden
können.

[0059] Fig. 6 zeigt eine weitere Ausführungsform
des in Fig. 5 dargestellten Prinzips. Die Halbtonblind-
prägung 3 stellt in diesem Beispiel einen Vogel mit
einem Ast dar. Das eine Ende des Astes bildet hier-
bei ein Prägeelement 7, das bis an die farbige Um-
randung 5 heranreicht und dort als Negativbild im Be-
reich 9 fortgesetzt wird. Gleiches gilt für die Schwanz-
federn des Vogels. Auch diese werden als Prägeele-
mente 7 bis an die farbigen Bereiche 5 herangeführt
und dort in Form von Aussparungen 9 fortgesetzt.

[0060] In Fig. 7 ist ein Halbtonbild dargestellt, des-
sen Daten zur Herstellung einer erfindungsgemäßen
Stichtiefdruckplatte verwendet werden können. Das
Halbtonbild wurde ausgehend von einer dreidimen-
sionalen Vorlage erzeugt, wobei dunklere Graustufen
Bereichen zuzuordnen sind, die in der späteren Prä-
gung räumlich stärker hervortreten. Die unterschied-
lichen Graustufen dieses Halbtonbildes werden da-
bei wiederum unterschiedlichen Gravurtiefen zuge-
ordnet, und diese Daten an eine Fräsmaschine, z.
B. CNC(Computer Numeric Control)-Fräsmaschine
weitergegeben, die die Stichtiefdruckplatte entspre-
chend diesen Informationen graviert.

[0061] In Fig. 8 ist der Gravurtiefenverlauf entlang
einer Linie A-A in Fig. 7 dargestellt. Die größten Gra-
vurtiefen finden sich dabei im Bereich der Nasenspit-
ze sowie im Bereich der Halskrause, die in Fig. 7
als tiefschwarze Bereiche dargestellt sind. Alle zwi-
schen diesen Bereichen liegenden Halbtöne weisen
eine geringere Gravurtiefe auf.

[0062] Fig. 9 zeigt als Datenträger schematisch eine
Banknote 1, mit einer weiteren Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Sicherheitselements 2.

[0063] Das erfindungsgemäße Sicherheitselement 2
besteht aus einem mit schwarzen Punkten symboli-
sierten Untergrundaufdruck 4 in Form einer ovalen
Plakette und einer auf dem Untergrundaufdruck 4
möglichst mittig aufgebrachten Halbtonblindprägung
3, die die Ziffer „6” darstellt. Der Untergrundaufdruck
4 weist vorzugsweise eine metallische, besonders
bevorzugt eine silbermetallische Optik auf, um dem
Betrachter den Eindruck einer Münze zu vermitteln.

[0064] Fig. 10 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt
des in Fig. 9 gezeigten Sicherheitselements 2, wo-
bei die Schnittlinie A–A und das unterhalb dieser Li-
nie liegende untere Drittel der Ziffer „6” gezeigt wird.

[0065] Die Halbtonblindprägung 3 setzt sich in die-
sem Ausführungsbeispiel aus drei unterschiedlichen
Prägeniveaus 10, 11 und 12 zusammen, die durch
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treppenartige Stufen im Prägebild umgesetzt werden.
Selbstverständlich können auch mehr als drei unter-
schiedliche Prägeniveaus eingearbeitet werden. Die
in Fig. 10 dargestellten weißen Bereiche 12 stellen
Bereiche dar, die nicht bzw. äußerst gering geglättet
bzw. geprägt sind, die hellgrauen Bereiche 11 stellen
Bereiche dar, die stärker als die Bereiche 12 geglättet
bzw. geprägt sind, und die dunkelgrauen Bereiche 10
weisen die stärkste Glättung bzw. Prägung auf. Durch
Glättung des Datenträgermaterials, wie z. B. Papier,
bzw. des Untergrundaufdrucks entsteht in den Berei-
chen 10 besonderer Glanz. In den Bereichen 11 und
12 ergibt sich ein matter Eindruck.

[0066] Fig. 11 zeigt den Datenträger 1 mit Unter-
grundaufdruck 4 im Querschnitt entlang der Linie A-A,
wie in Fig. 10 gezeigt. Deutlich sind die unterschied-
lichen Prägeniveaus 10, 11 und 12 zu erkennen. Die
Bereiche 10 sind dabei stark geglättete bzw. geprägte
Bereiche, die beim Prägevorgang mit den ungravier-
ten Bereichen der Druckplatte erzeugt werden. Die
Bereiche 11 und 12 zeigen eine mittlere bzw. geringe
Prägung bzw. Glättung des Datenträgers und werden
entsprechend mit den Druckplattenbereichen mittle-
rer bzw. großer Gravurtiefe erzeugt.

[0067] Die differenzierte Abstufung mehrer Prägeni-
veaus in einem Prägebild und die vielfältigen Kom-
binationsmöglichkeiten dieser Niveaus führen zu ei-
nem komplexen Sicherheitselement mit hohem Wie-
dererkennungswert.

Patentansprüche

1.  Datenträger mit einem Sicherheitselement, das
zumindest visuell prüfbar ist und in wenigstens ei-
nem Teilbereich eine Prägung aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Prägung eine im nicht farb-
führenden Stichtiefdruck ausgeführte Halbtonblind-
prägung ist, die Halbtonblindprägung vollständig auf
einem nicht im Stichtiefdruckverfahren ausgeführ-
ten Untergrundaufdruck aufgebracht ist und zusätz-
lich zur Halbtonblindprägung passergenau wenigs-
tens ein im Stichtiefdruck ausgeführter farbiger Be-
reich vorliegt und die Halbtonblindprägung und der
farbige Bereich voneinander beabstandet sind.

2.  Datenträger nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Halbtonblindprägung alphanume-
rische Zeichen, graphische Elemente oder Halbton-
bilder, vorzugsweise ein Portrait darstellt.

3.  Datenträger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen Blind-
prägung und farbigem Bereiche mindestens 1 mm,
bevorzugt 3 mm beträgt.

4.  Datenträger nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Halbtonblindprä-

gung und der farbige Bereich direkt aneinander gren-
zen.

5.  Datenträger nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die an die farbigen Bereiche angren-
zende Halbtonblindprägung zumindest teilweise als
Aussparung in die farbigen Bereiche fortgeführt wird.

6.  Datenträger nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Halbtonblindprä-
gung zum farbigen Bereich mittig angeordnet ist.

7.  Datenträger nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der farbige Bereich
als Umrandung der Halbtonblindprägung ausgeführt
ist.

8.  Datenträger nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der farbige Bereich
Guillochen darstellt.

9.    Datenträger nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Untergrund-
aufdruck wenigstens in einem Teilbereich mit dem
farbigen Bereich überlappt

10.  Datenträger nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Untergrund-
aufdruck mittels Siebdruck oder Offsetdruck aufge-
druckt ist.

11.  Datenträger nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Untergrund-
aufdruck eine Effektschicht ist.

12.   Datenträger nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Effektschicht aus Metall, einer
metallischen Farbe oder einer Interferenzschichtpig-
mente enthaltenden Farbe besteht.

13.    Datenträger nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Effektschicht gold-
oder silberfarben ist.

14.  Datenträger nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Untergrund-
aufdruck und der farbige Bereich farblich aufeinander
abgestimmt sind, vorzugsweise den gleichen Farbton
aufweisen.

15.    Datenträger nach einem der Ansprüche 1
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich zur
Halbtonblindprägung ein Wasserzeichen und ein wei-
teres gedrucktes Zusatzelement vorhanden sind, wo-
bei das Wasserzeichen, das Zusatzelement und die
Halbtonblindprägung das gleiche Motiv aufweisen.

16.   Datenträger nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Zusatzelement mittels Stich-
tiefdrucktechnik gedruckt ist.
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17.  Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers
mit einem Sicherheitselement, umfassend folgende
Schritte,
a) Bereitstellen eines Datenträgermaterials,
b) Herstellen einer Stichtiefdruckplatte, wobei in die
Druckplattenoberfläche ein dreidimensionales Relief
graviert wird und
c) Blindprägen des Datenträgermaterials mit der in
Schritt b) hergestellten Stichtiefdruckplatte,
dadurch gekennzeichnet, dass
nach Schritt a) auf das Datenträgermaterial ein nicht
im Stichtiefdruckverfahren ausgeführter Untergrund-
aufdruck aufgebracht wird,
in Schritt c) die Blindprägung vollständig im Bereich
des Untergrundaufdruckes aufgebracht wird,
in Schritt b) zusätzlich zum dreidimensionalen Reli-
ef wenigstens ein weiterer Stichbereich in die Druck-
plattenoberfläche graviert wird,
wobei dieser passergenau zum dreidimensionalen
Relief angeordnet und mit Druckfarbe gefüllt wird,
und dass anschließend in Schritt c) gleichzeitig mit
der Halbtonblindprägung die Druckfarbe auf das Da-
tenträgermaterial übertragen wird.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das dreidimensionale Relief alphanu-
merische Zeichen, graphische Elemente oder Halb-
tonbilder, vorzugsweise ein Portrait darstellt.

19.  Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, dadurch
gekennzeichnet, dass die Halbtonblindprägung zum
farbführenden Stichbereich mittig angeordnet wird.

20.   Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis
19, dadurch gekennzeichnet, dass die farbigen Be-
reiche als eine Umrandung der Blindprägung ausge-
führt werden.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass die farbigen Bereiche
Guillochen darstellen.

22.   Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis
21, dadurch gekennzeichnet, dass der Untergrund-
aufdruck mittels Siebdruck oder Offsetdruck aufge-
druckt wird.

23.   Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis
22, dadurch gekennzeichnet, dass die farbigen Be-
reiche den Untergrundaufdruck wenigstens in einem
Teilbereich überlappen.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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